
Anlage IV zur SV IX/336





Beschlussvorschlag zur Stellungnahme des Landesbetriebes Straßenbau NRW vom 
07.12.2015 bezüglich der Aufstellung des Bebauungsplanes „Nordwestlich der Holtwi-
cker Straße“ im Ortsteil Osterwick; 
Anlage IV zur SV IX/336 
 

Der Hinweis, dass gegen die Anbindung der geplanten Wohnbauflächen an die Landesstra-

ße auf der  Grundlage der vorliegenden Verkehrsuntersuchung zugestimmt wird, wird zur 

Kenntnis genommen. 

Der Hinweis, dass zur Regelung der rechtlichen und technischen Einzelheiten rechtzeitig vor 

Anlegung der neuen Anbindung der Abschluss einer Verwaltungsvereinbarung zwischen der 

Gemeinde Rosendahl und dem Landesbetrieb auf der Grundlage eines Ausbauentwurfes in 

den vom Landesbetrieb geforderten Detaillierungsgrad erforderlich wird, wird zur Kenntnis 

genommen. 

Der Hinweis, dass sämtliche Kosten für die neue Anbindung gemäß § 34 Abs. 1 StrWG 

NRW von der Gemeinde Rosendahl zu tragen sind, wird ebenfalls zur Kenntnis genommen. 

 

Beschlussempfehlung: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

 


